
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Laut Stadtrechtsnovelle vom 11. Dezember 2019, kundgemacht am 24. Februar 2020 im 
Landesgesetzblatt 12/2020, ist seit 1. März 2020 die Kundmachung gemäß § 19 StR 1966  
in elektronischer Form auf www.stadt-salzburg,at rechtsverbindlich.  
 
Wir bieten Ihnen jedoch weiterhin als kostengünstiges Service die 14-tägig erscheinende 
Amtsblatt-Sammlung der Kundmachungen der Stadt Salzburg als Information in gedruckter 
Form an. Zur schnellen Suche finden Sie auf der Titelseite einen QR-Code, der Sie direkt zu  
den rechtsverbindlichen Kundmachungen führt.  
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bestellschein 
 

 
Aufgrund einer Stadtrechtsnovelle sind die 
rechtsverbindlichen Kundmachungen seit 1. März 2020 auf 
der Stadthomepage www.stadt-salzburg.at zu finden. Sie 
erhalten künftig 14-tägig eine Sammlung dieser tagesaktuell 
elektronisch kundgemachten Amtsblatt-Stücke in gewohnter 
Form. 
 

Bestellung / Abbestellung / Fragen zum Abo unter  

informationszentrum@stadt-salzburg.at bzw. 

Info-Z, Schloss Mirabell, A-5024 Salzburg – 

Kennwort „Amtsblatt“ 

Name:   

Straße:  

UID-Nummer:__________________________________________________ 

Postleitzahl: Ort:  

Datum: Unterschrift:  

 

Das Abo verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht spätestens  
bis November des laufenden Jahres schriftlich gekündigt wird.  
 

 

 

 

Amtsblatt-
Sammlung 

 
Nur EURO 18,89 
pro Jahr im Abo 
 
 
 
Informative Sammlung der Amtsblatt-
Stücke der Stadt Salzburg 
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Wichtige Info zum elektronischen Amtsblatt 
 

Laut Stadtrechtsnovelle vom 11. Dezember 2019, 
kundgemacht am 24. Februar 2020 im Landesgesetz-
blatt 12 / 2020, ist seit 1. März 2020 die Kundmachung 
gemäß § 19 StR 1966 in elektronischer Form rechts-
verbindlich. 
 

Wir bieten Ihnen jedoch weiterhin als kostengünstiges 
Service die 14-tägig erscheinende Amtsblatt-Samm-
lung der Kundmachungen der Stadt Salzburg als In-
formation in gedruckter Form an. Zur schnellen Su-
che finden Sie auf der Titelseite einen QR-Code, der 
Sie direkt zu den rechtsverbindlichen Kundmachun-
gen führt.   
Direkter Link: www.stadt-salzburg.at/amtsblatt  
  
 
Jahrgang 2022   Kundgemacht im Internet am 14. Jänner 2022  

www.stadt-salzburg.at 

6. Kundmachung 
Bebauungsplan der Grundstufe, „MAXGLAN-
LEOPOLDSKRON - 45 / G1"; Auflage des Entwurfs 

GZ: 05/03/62866/2021/006 
 
Bebauungsplan der Grundstufe 
„MAXGLAN-LEOPOLDSKRON - 45 / G1" 
Nußdorferstraße 17 
Gst. 885/5, 879/13 und 1437, KG Maxglan 
Auflage des Entwurfs 
 
Gemäß § 65 Abs 3 iVm Abs 2 des Salzburger Raumord-
nungsgesetzes 2009 wird kundgemacht, dass der Plan-
entwurf zur Aufstellung des Bebauungsplanes der Grund-
stufe „MAXGLAN-LEOPOLDSKRON - 45 / G1" (ON 
4) für den Bereich Nußdorferstraße 17, 
Gst. 885/5, 879/13 und 1437, KG Maxglan, zur allgemei-
nen Einsicht wie folgt aufliegt: 

Ort: 
Magistrat Salzburg  
Amtsgebäude der MA 5 –  
Raumplanung und Baubehörde 
Auerspergstraße 7, 5020 Salzburg 
Schaukasten an der Straßenfront des Gebäudes 

Zeitraum der Auflage: 
vom 01.02.2022 bis einschließlich 01.03.2022 

Eine Einsichtnahme ist darüber hinaus auch auf der 
Homepage der Stadtgemeinde Salzburg www.stadt-
salzburg.at möglich (Kundmachungen / Planverfahren der 
Stadtplanung). 

Mit diesem Bebauungsplan wird nachstehende Verord-
nung geändert bzw. ergänzt: 

- Bebauungsplan der Grundstufe „Maxglan-
Leopoldskron 41/G1 Franz-Peyerl-Str.“ 

 

Innerhalb der Auflagefrist können von Trägern öffentli-
cher Interessen und von Personen, die ein Interesse 
glaubhaft machen, schriftliche Einwendungen zum Ent-
wurf erhoben werden. 
 

Für den Bürgermeister: 
Dipl.-Ing. Dr. Andreas Schmidbaur 

 
Jahrgang 2022   Kundgemacht im Internet am 19. Jänner 2022  

www.stadt-salzburg.at 

7. Kundmachung 
Herrenau-Rott; Abschreibung und Übernahme von 
Teilflächen aus bzw. in das öffentlich Gut der Stadt-
gemeinde 

GZ: 04/00/53248/2020/023 
 
Übernahme von mehreren Teilflächen in einem Ge-
samtausmaß von 141 m² aus den Grundstücken 342, 
382/1, 382/2, 421/2, 422, 423/1, 448/1, 450, 470/1, 472/1 
und 471/1, alle KG Liefering II, in das öffentliche Gut 
der Stadtgemeinde Salzburg und Widmung für den 
Gemeingebrauch sowie Abschreibung von zwei Teil-
flächen im Gesamtausmaß von 107 m² aus dem im 
öffentlichen Gut der Stadtgemeinde Salzburg stehen-
den Grundstück 2457, KG Liefering II, und Aufhe-
bung der Widmung zum Gemeingebrauch 
 
Gemäß § 19 Salzburger Stadtrecht 1966 werden aufgrund 
der Verfügung des Bürgermeisters der Landeshauptstadt 
Salzburg vom 11.1.2022, Zahl: 04/00/53248/2020/017, 
mehrere Teilflächen im Gesamtausmaß von 141 m² aus 
den Grundstücken 342, 382/1, 382/2, 421/2, 422, 423/1, 
448/1, 450, 470/1, 472/1 und 471/1, alle KG Liefering II, 
in das öffentliche Gut der Stadtgemeinde Salzburg über-
nommen und dem Gemeingebrauch gewidmet, sowie 
zwei Teilflächen im Gesamtausmaß von 107 m² aus dem 
im öffentlichen Gut der Stadtgemeinde Salzburg stehen-
den Grundstück 2457, KG Liefering II, abgeschrieben 
und die Widmung für den Gemeingebrauch aufgehoben. 
 

Für den Bürgermeister: 
Mag. Alexander Molnar 
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Jahrgang 2022   Kundgemacht im Internet am 19. Jänner 2022  
www.stadt-salzburg.at 

8. Kundmachung 
Richtlinie für Förderung "Prämie Abschluss Meister- 
bzw. Befähigungsprüfung" 

GZ: MD/00/105703/2021/003 
 
Wirtschaftsförderungen 
Richtlinie für Förderung "Prämie Abschluss Meister- 
bzw. Befähigungsprüfung" 
 
Kundmachung 
 
Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Salzburg hat am 
15.12.2021 die Richtlinie Prämie Meister-bzw. Befähi-
gungsprüfung beschlossen: 
 
Richtlinie 
Der Landeshauptstadt Salzburg für die Prämie Abschluss 
Meister- bzw. Befähigungs-prüfung 
 
Förderungsziel: 
 
Ziel dieser Prämie ist es, Personen zu motivieren, Meis-
ter- bzw. Befähigungsprüfungen in Handwerk und Ge-
werbe abzulegen und dadurch ihre persönliche Qualifika-
tion zu stärken. Damit soll ein Beitrag zur Stärkung des 
Wirtschaftsstandortes und zur Deckung des Fachkräf-
tebedarfs geleistet werden. Ab 1. Jänner 2022 sollte jede/r 
Absolvent*in der Meister- bzw. Befähigungsprüfung eine 
Prämie von € 300,- erhalten.  
 
Fördervoraussetzung: 
 
- Förderwerber haben ihre Meister-bzw. Befähi-

gungsprüfung nach der Gewerbeordnung 1994 
positiv abgeschlossen. 

- Hauptwohnsitz in der Stadt Salzburg 
- Förderantrag spätestens 3 Monate nach positiven 

Abschluss der Meister- bzw. Befähigungsprü-
fung 

- Die Prämie kann pro Person nur einmal in An-
spruch genommen werden.  

 
Förderhöhe: 
 
- € 300,- Prämie für die positive Absolvierung der 

Meister- bzw. Befähigungsprüfung 
 
Benötigte Unterlagen: 
 
- Förderantrag  
- Gesamtzeugnis der abgelegten Prüfungen 
- Aktueller Meldezettel 

 
Die Laufzeit dieser Förderaktion erstreckt sich bis zum 
31.12.2022. Auf diese einmalige Förderung besteht kein 
Rechtsanspruch. 
 

Verpflichtungserklärung und Datenschutz: 
 
Der/die Förderwerber*in erklärt sich im Sinne des Daten-
schutzgesetzes 2000, BGBl. Nr. 165/1999 in der jeweils 
geltenden Fassung, einverstanden, dass sein Name und 
seine Anschrift sowie der Verwendungszweck und die 
Höhe der Förderung im Subventionsbericht der Stadtge-
meinde Salzburg veröffentlicht werden. Außerdem kön-
nen diese Daten den auf Bundes- und Landesebene einge-
richteten Dienststellen für Förderungskoordination mitge-
teilt werden. Ferner wird die Stadtgemeinde Salzburg 
ermächtigt die Informationen mit Hilfe von automati-
schen Datenverarbeitungsanlagen zu verarbeiten und den 
zuständigen gemeinderätlichen Organen in personenbe-
zogener Form weiterzugeben.  
 

Für den Bürgermeister: 
Dr. Maximilian Tischler 
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Laut Stadtrechtsnovelle vom 11. Dezember 2019, kundgemacht am 24. Februar 2020 im 
Landesgesetzblatt 12/2020, ist seit 1. März 2020 die Kundmachung gemäß § 19 StR 1966  
in elektronischer Form auf www.stadt-salzburg,at rechtsverbindlich.  
 
Wir bieten Ihnen jedoch weiterhin als kostengünstiges Service die 14-tägig erscheinende 
Amtsblatt-Sammlung der Kundmachungen der Stadt Salzburg als Information in gedruckter 
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Bestellschein 
 

 
Aufgrund einer Stadtrechtsnovelle sind die 
rechtsverbindlichen Kundmachungen seit 1. März 2020 auf 
der Stadthomepage www.stadt-salzburg.at zu finden. Sie 
erhalten künftig 14-tägig eine Sammlung dieser tagesaktuell 
elektronisch kundgemachten Amtsblatt-Stücke in gewohnter 
Form. 
 

Bestellung / Abbestellung / Fragen zum Abo unter  

informationszentrum@stadt-salzburg.at bzw. 

Info-Z, Schloss Mirabell, A-5024 Salzburg – 

Kennwort „Amtsblatt“ 

Name:   

Straße:  

UID-Nummer:__________________________________________________ 

Postleitzahl: Ort:  

Datum: Unterschrift:  

 

Das Abo verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht spätestens  
bis November des laufenden Jahres schriftlich gekündigt wird.  
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